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fristete Hilfe nicht. Die Vaterschaftsprozesse können kaum rascher abgewickelt
werden, da auch die Interessen des als Kindsvater angeklagten Mannes einer
eingehenden Prüfung bedürfen. Wenn sich die finanzielle Lage des Kindsvaters
als dermaßen ungünstig herausstellt, daß nach seiner Verurteilung keine Alimente
zu erwarten sind, dann leisten die Fürsorgebehörden die erforderliche Hilfe. Ein
Überbrückungskredit drängt sich aber in den Fällen auf, wo ein an sich zahlungsfähiger

Vater die Vaterschaft bestreitet, während die Mutter nicht in der Lage ist,
für die erwachsenden Kosten aufzukommen.

Schon heute wird eine solche Bevorschussung künftiger Vaterschaftsleistungen
durch die Bezirksjugendsekretariate und Amtsvormundschaften gelegentlich
vermittelt, doch reichen die Mittel nicht aus, um der großen Zahl dieser Fälle gerecht
zu werden. Der Regierungsrat möchte daher aus dem Fonds für gemeinnützige
Zwecke einen entsprechenden Fonds ausscheiden, der von der Erziehungsdirektion
zu betreuen wäre. Eine einmalige Einlage von 150000 Franken dürfte vorerst
genügen.

Für die Verwendung der Fondsmittel wird der Regierungsrat ein Reglement
ausarbeiten. Überbrückungskredite sollen danach nur bedürftigen Müttern zuteil
werden, wenn ein an sich zahlungsfähiger Vater bezeichnet wird; offensichtliche
Armenfälle dagegen werden von den Fürsorgebehörden übernommen. Die Hilfe soll ferner erst
nach einer angemessenen Karenzfrist einsetzen und den Betrag von rund 1800 Franken

pro Jahr nicht übersteigen. Die Beträge sind nach Möglichkeit nach Abschluß
des Vaterschaftsprozesses zurückzufordern, da es ja nicht um eine finanzielle
Entlastung des Kindsvaters geht. Der Regierungsrat hofft, daß mit dieser Vorlage ein
weiterer Schritt zur Lösung der Probleme getan werden kann, welche eine
außereheliche Geburt für Kind und Mutter mit sich bringt. NZZ Nr. 443/1969

Ausbau der schweizerischen Stiftung «Für das Alter»

ag Linter dem Vorsitz seines Präsidenten, Professor W. Saxer, tagte am 21.Juli
das Direktionskomitee der schweizerischen Stiftung «Für das Alter» in Zürich.
Der Zentralsekretär orientierte über den Stand des seit Herbst letzten Jahres vom
Komitee beschlossenen Aus- und Aufbaues der Kantonalkomitees durch die
Einrichtung von dezentralisierten Beratungs- und Fürsorgestellen mit hauptamtlich tätigen
Sozialarbeitern. Heute bestehen bereits in 13 Kantonen insgesamt 27 solche Stellen
der Stiftung.

Das Direktionskomitee genehmigte den Jahresbericht und die Jahresrechnung
1968 zu Händen der im Oktober stattfindenden Abgeordnetenversammlung. In
bezug aufeine klare und generelle Aufgabenabgrenzung zwischen der Stiftung und
anderen Hilfswerken wurde den hiefür ausgearbeiteten Richtlinien zugestimmt.
Das Bestreben geht dahin, dadurch nach Möglichkeit Doppelspurigkeiten in der
sozialen Arbeit für die Betagten zu vermeiden.

Schließlich genehmigte das Komitee die infolge der 7. AHV-Revision notwendig
gewordenen Abänderungen der Leitsätze betreffend die Ausrichtung von
Fürsorgebeiträgen.
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